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Das Schwimmbäder aufgrund
der hohen Kosten und der gerin-
gen Erträge nicht gerade des
Kämmerers Liebling sind, ist be-
kannt. In Hannover kommt ein
Schwimmbad die Stadtkasse
aber nun besonders teuer zu ste-
hen. Dort muss das Misburger
Schwimmbad nach einer ge-
scheiterten Privatisierung
höchstwahrscheinlich abgeris-
sen werden. Die einst privatisier-
te Einrichtung ging im Herbst
2014 vorzeitig an die Stadt zu-
rück. Seitdem betrieb die Stadt
das Bad wieder in Eigenregie und
muss die jährlichen Defizite allein
tragen. Nur ein Jahr später wur-
den bei Instandsetzungsarbeiten
schwerste Schäden an der Ge-
bäudesubstanz festgestellt. Die
Gutachter stellten einen Total-
schaden des erst 2007/2008 um-
fassend sanierten Gebäudes fest.
Sie bezifferten die Sanierungs -
kos ten auf 16,5 Millionen Euro –
ein Neubau würde mit 20,2 Mil-
lionen Euro zu Buche schlagen. 
Die Stadt muss jedoch nicht nur

die anstehenden Sanierungs-
oder Neubaukosten tragen, son-
dern auch noch bis ins Jahr 2037
den völlig missratenen Umbau
abzahlen. Der private Investor
hatte in den Jahren 2007/2008,
um Kredite für die Badsanierung
zu erhalten, seine Forderungen
gegenüber der Stadt aus den ver-
einbarten jährlichen Sanie-
rungskostenzuschüssen re-
gressfrei an eine Bank verkauft.
Die Stadt hatte ihrerseits gegen-
über der Bank einen Einredever-
zicht abgegeben. So muss sie bis
2037 in jährlichen Raten insge-
samt 17,7 Millionen Euro zahlen
– selbst wenn das Bad abgerissen
werden muss.

Maritimer Größenwahn

An dem größten künstlichen
See Deutschlands, einem ehe-

maligen Tagebauloch im Süden
Sachsen-Anhalts, soll ein Teil
des „Masterplans Geiseltalsee”
inklusive Hafenanlage und Feri-
enhäusern umgesetzt werden.
Bisher flossen rund 25 Millionen
Euro Steuergeld, ein privater In-
vestor wird händeringend ge-
sucht. Ursprünglich waren 17,6
Millionen Euro für den Bau einer
Hafenanlage samt Marina und
weitere Bauprojekte veran-
schlagt. Zeitlicher Verzug, Bau-
kostensteigerungen, aufwendi-
ge Kampfmittelbeseitigung und
Baugrundprobleme verteuerten
jedoch das Projekt. Seit 2010
wurden das steile Ufer und der
Baugrund befestigt, die Hafen-
mole, etliche Straßen, Treppen
und Fußwege, Seebrücke samt
Gebäudekomplex sowie Ufer-
promenade fertiggestellt. Die
warten nun auf zahlungskräfti-
ge Investoren. Bisher hat sich
aber kein Investor gefunden, der
sein Geld in bis zu 40 Ferienhäu-
sern und Marina verbauen will.
Dies sei nicht verwunderlich,
denn der Marina-Betrieb allein
ermögliche kaum Gewinn, was

auch an der Marina im sechs Ki-
lometer entfernten Mücheln
liegt, die bereits über 200
Schiffsliegeplätze verfügt. 
Falls sich kein Investor findet,

sollen die Baumaßnahmen und
der spätere Betrieb durch einen
städtischen Eigenbetrieb umge-
setzt werden. Kosten und Risiko
müssten dann mit weiteren
Steuermillionen abgefangen
werden.

Kostenexplosion beim 
Düsseldorfer Aquazoo

Statt geplanter knapp 13 Mil-
lionen Euro wird der Umbau des
Aquazoos in Düsseldorf mindes -
tens 18 Millionen Euro kosten,
auch die Wiedereröffnung wird
sich um mindestens ein Jahr
verschieben. Nach einer Rats-
vorlage sind die Besucherzahlen
in den vergangenen zehn Jahren
kontinuierlich von jährlich rund
600.000 auf 365.000 Gäste zu-
rückgegangen, da durch attrak-
tive Neueröffnungen in den Zoos
der näheren Umgebung zuneh-
mend Konkurrenz entstanden
ist. Die Sanierung und Aufrecht-

erhaltung des Aquazoos sei da-
her nicht notwendig gewesen,
kritisiert der Bund der Steuer-
zahler.

Reinfall mit 
eigenem Gasthaus

Die Thüringische Gemeinde
Kammerforst wollte ein touristi-
sches Angebot in unmittelbarer
Nähe des Nationalparks “Hai-
nich” schaffen. Auf den Grund-
mauern eines ehemaligen Ge-
bäudes errichtete die Kommune
mitten im Wald von 2005 bis
2007 das “Waldgasthaus Re -
ckenbühl”. Die gesamten Bau-
kosten beliefen sich auf  rund
800.000 Euro. Allerdings gab es
bereits Gaststätten und Hotel-
betriebe im Ort, die nun mit öf-
fentlichem Geld subventionierte
Konkurrenz bekamen.
Eröffnet wurde die Gaststätte

im August 2007 und war bis
2014 verpachtet. Der Pächter
kündigte jedoch vorzeitig. Das
Haus wurde 2013 geschlossen.
Die Kommunalaufsicht wies

den Verkauf des Gebäudes an.
Das Waldgasthaus wurde zwei
Jahre öffentlich ausgeschrieben
– ohne Erfolg. 2013 wurde in ei-
nem Wertgutachten für das Ob-
jekt Reckenbühl für die Gast-
stätte ein Verkehrswert von
310.000 Euro ausgewiesen; der
vorläufige Grundstückssach-
wert wurde mit 949.700 Euro
und für die Inneneinrichtung ein
Anschaffungswert von 180.000
Euro angegeben. 
Schließlich wurde das Objekt

zum Mindestangebotspreis von
200.000 Euro zur Auktion freige-
geben und im Frühjahr 2016 ver-
kauft. Damit sind rund 600.000
Euro Verlust bei den reinen Bau-
kosten entstanden – hinzu kom-
men der Grundstückswert und
die weiteren Ausgaben, die die
Kommune hatte.

Kommunale Wirtschaftsflops
Bund der Steuerzahler kritisiert Geldverschwendung in Kommunen

(BS/lkm) Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat im Oktober sein Schwarzbuch 2016 vorgestellt. Darin beschreibt er alljährlich besonders schwere
Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder, darunter auch einige kommunale Wirtschaftsflops. Der Behörden Spiegel hat die interessantesten
Fälle hier zusammengestellt.

In Ibbenbüren hat die schlechte
Zahlungsmoral der Stadtkasse
zufolge vor allem in den beiden
vergangenen Jahren spürbar
zugenommen. Immer mehr
Empfänger von Zahlungsauf-
forderungen lassen ihre Zah-
lungsverpflichtung schleifen.
Die Anlässe sind hierbei nahe-
zu beliebig. “Wir haben Eigen-
tümer, die die städtischen
Steuern und Abgaben nicht be-
zahlen, ebenso Falschparker…
Rundfunkgebühren, die ja über
uns eingezogen werden, ma-
chen am meisten Ärger”, so
Stadtkassen-Leiterin Miriam
Niehaus. In Ibbenbüren will
man deshalb nun gegen “Hard-
core-Zahlungssäumige” mit
dem Ventilwächter vorgehen.
Der Ventilwächter ist eine
pneumatische Wegfahrsperre
und wird auf Autoreifen aufge-
setzt. Beim Fahren lässt er die
Luft entweichen. Nach 300 Me-
tern ist der Reifen platt.

Instrumente für ernste Fälle

Ganz ohne Vorwarnung ist
dies allerdings nicht vorgese-
hen, wie Niehaus erläutert: “Be-
reits auf den Pfändungsandro-
hungen finden sich Hinweise
auf solche Zwangsmaßnah-
men. Die Warnung steht also
schon im Raum. Wenn wir etwa
frühmorgens auf dem Stellplatz
des Schuldners den Ventil-
wächter am Auto anbringen,
werfen wir zudem einen weite-
ren Hinweisbrief in den Brief -
kas ten. Und wir bringen gelbe
Warnaufkleber auf den Auto-
schreiben an – unübersehbar.”
Verhindern kann den Platten,

wer sich umgehend mit der
Stadtkasse in Verbindung setzt
und seine Außenstände bei der
Stadt bar oder bargeldlos be-
gleicht. “Unsere Mitarbeiter,
die in diesen Fällen zügig er-
reichbar und vor Ort sind, kön-
nen beide Zahlungswege bedie-
nen”, so Niehaus. 
Bei all dem ist die pneumati-

sche Wegfahrsperre als Instru-
ment für ernste Fälle von Zah-
lungsverzug gedacht. Als Ulti-
ma Ratio für bereits vielfach Ge-
mahnte und Verwarnte, die im-
mer noch beharrlich den Griff
zum Portemonnaie scheuen.
“Aktuell haben wir zirka 50 sol-

cher Problemfälle in Ibbenbü-
ren, oftmals Mehrfachfälle”,
weiß Stadtkassen-Leiterin Nie-
haus zu berichten. Fünf bis
zehn von diesen einschlägig Be-
kannten sind mittlerweile für
den Ersteinsatz des Ventil-
wächters ins Visier gefasst, weil
alles Mahnen bei ihnen nicht
gefruchtet hat.

Gerechtigkeit vs. Datenschutz

Letztlich sei es für die Stadt ei-
ne Frage der Gerechtigkeit.
“Wir erleben in nicht seltenen
Fällen, dass jemand auf Zah-
lungsaufforderungen über-
haupt nicht reagiert – aber auf
dem Hof steht ein dickes Auto.
Das geht nicht zusammen”, be-
richtet Niehaus aus der Praxis
der Stadtkasse. Der Ventil-
wächter ist hier als erzieheri-
sches Mittel gedacht und um
deutlich zu machen, dass eine
Zahlungsverpflichtung eine
Verpflichtung ist – und zwar für
jeden. Kritisch sehen Juristen
jedoch, dass die Schuldner mit
dem gelben Zettel am Auto qua-
si öffentlich an den Pranger ge-
stellt werden. Man könne dann
ohne Weiteres sehen, dass der
Nachbar seine Schulden bei der
Stadt möglicherweise nicht be-
zahlt hat. In der Öffentlichkeit
werde damit etwas preisgege-
ben, dass sonst durch den Da-
tenschutz geschützt sei.
Gänzlich neu und unerprobt

ist das Vorgehen aber nicht. Die
Ventilwächter werden in
Deutschland bereits seit mehr
als zehn Jahren in verschiede-
nen Städten gegen Schuldner
eingesetzt. In Mönchenglad-
bach gibt es sie beispielweise
seit 2011, in Freiburg seit 2013.
Seit vergangenem Jahr setzt
auch Hannover auf die Weg-
fahrsperre. Laatzen, das die
pneumatische Wegfahrsperre
bereits seit 2008 nutzt, zieht ei-
ne positive Bilanz: Bereits mit
der Ankündigung der Zwangs-
vollstreckung sowie mit dem
Einsatz der Wegfahrsperre er-
folge ein schnellerer Forde-
rungsausgleich als durch die
Androhung anderer Vollstre -
ckungsmaßnahmen. Man wer-
de daher weiter an den Ventil-
wächtern als Mittel der Zwangs-
vollstreckung festhalten.

Hartnäckige Schuldner
Ibbenbüren lässt aus Autoreifen die Luft raus

(BS/lkm) Wer nicht zahlen will, muss laufen – nach diesem Motto geht
die westfälische Stadt Ibbenbüren gegen säumige Schuldner vor. Wer
Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben, Rundfunkgebühren oder andere
Verwaltungsgebühren sowie Verwarnungs- und Bußgelder schuldig
ist, muss in Ibbenbüren damit rechnen, einen sogenannten Ventilwäch-
ter an seinem Auto vorzufinden. 

“Masterplan Geiseltalsee”: Unter diesem ambitionierten Titel soll Deutsch-
lands größter künstlicher See mit Steuergeld erschlossen werden, und das,
obwohl es sechs Kilometer weiter schon 200 Schiffsliegeplätze gibt.
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Die Theorie ist einfacher, an
der Praxis hapert es indes an
mancher Stelle: Eine Planung
der Folgekosten soll im Vor-
feld einer Investition eine
transparente Entscheidungs-
grundlage für kommunale
Gremien, etwa die Vertre-
tungskörperschaft, bilden.
Auf Basis wirtschaftlicher
Analysen und der dadurch ge-
wonnen Planungssicherheit
kann ein fundiertes Votum für
oder gegen eine Investition ge-
troffen werden. Die dadurch zu
erreichende Transparenz bei
Investitionsentscheidungen
ermöglicht es, finanzielle Mit-
tel bedarfsgerecht einzusetzen
und wirtschaftlich zu handeln.
Gleichwohl haben zahlreiche
Kommunen Schwierigkeiten,
in der Praxis Folgekosten kor-
rekt und mit überschaubarem
Aufwand zu berechnen. Die
Überörtliche Prüfung kommu-

naler Körperschaften in Hes-
sen hat daher nachfolgendes
Ermittlungsschema für die
Folgekosten kommunaler Ein-
richtungen (z. B. für Bürger-
häuser, Mehrzweckhallen, Bä-
der und Feuerwehren) entwi -
ckelt. 
Das Ermittlungsschema er-

laubt eine Differenzierung der
Folgelasten:
Folgekosten I setzen sich zu-

sammen aus den Betriebskos -
ten, den Instandsetzungskos -
ten, den Verwaltungs- und son-

stigen Kosten sowie aus den
Personalkosten. Die Verwal-
tungs- und sonstigen Kosten
beinhalten alle Kosten, die sich
nicht den anderen Kategorien
zuordnen lassen. In den Folge-
kosten sind interne Verrech-
nungskosten und Kosten für
den Betrieb der Einrichtung
enthalten. 
Die Folgekosten IIwerden auf

Basis kalkulatorischer Zinsen
addiert, die durch Anwendung
eines festen Zinssatzes auf die
indizierten Anschaffungs- und
Herstellungskosten berechnet
werden. 
Bei den Folgekosten III wer-

den die kalkulatorischen Ab-
schreibungen hinzugerechnet. 
Die Folgekosten IV ergeben

sich nach Abzug zurechenbarer
Erlöse. Darunter fallen alle pri-
vat- und öffentlich-rechtlichen
Leistungsentgelte sowie Kos -
tenerstattungen, Erträge aus

Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke und sons -
tigen ordentlichen Erträge. 
Insgesamt können die Folge-

kosten im Lebenszyklus einer
Immobilie ein Vielfaches der In-
vestitionskosten erreichen.
Dies lässt sich beispielsweise in
Form eines Signalwerts veran-
schaulichen, der die Zahl der
Jahre angibt, nach denen die
nicht durch Erlöse der Einrich-
tung gedeckten durchschnittli-
chen jährlichen Folgekosten die
Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten überschreiten. Signal-
werte können Anhaltspunkte
für Unwirtschaftlichkeit und
Hinweise für die weitere Prü-
fung von Investitionen liefern.
Lesen Sie mehr zum Thema

“Folgekosten kommunaler Ein-
richtungen II” im Kommunalbe-
richt 2015, Hessischer Landtag,
Drucksache 19/2404 vom 12.
November 2015, S. 188 ff.

Dr. Ulrich Keil-
mann leitet die
Abteilung Über-
örtliche Prüfung
kommunaler Kör-
perschaften

beim Hessischen Rechnungshof
in Darmstadt.
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Entscheidungsgrundlage für kommunale Gremien
von Dr. Ulrich Keilmann

“Folgekosten kommunaler Einrichtungen”


